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Ihre Anfrage IA-057/2026 – Entwicklung und Vergabe von Maßnahmen durch das Arbeitsamt
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren Stadträtinnen und Stadträte,
 
zu Ihrer Anfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters Folgendes mit:
 
1. Wie hat sich die Anzahl privater Bildungsträger, die durch die Bundesagentur für Arbeit 

bzw. die Jobcenter finanziert werden, seit dem Jahr 2020 entwickelt – insbesondere 
unter Berücksichtigung von Maßnahmen der Jugend-, Erwachsenen- und beruflichen 
Rehabilitation (Reha)?

 
2. Welche Maßnahmen in der Jugend- und Erwachsenenbildung sowie im Bereich der 

beruflichen Rehabilitation wurden seit 2020 ausgeschrieben und durchgeführt?
 
3. Wie viele Teilnehmer haben seit 2020 jährlich an diesen Maßnahmen erfolgreich 

teilgenommen (aufgeschlüsselt nach Jugendbildung, Erwachsenenbildung und 
Reha-Maßnahmen)?
 

4. Welche Vergütung erhalten Bildungseinrichtungen pro Teilnehmer bzw. pro Maßnahme 
in den Bereichen Jugendbildung, Erwachsenenbildung und berufliche Rehabilitation? 

5. Unterscheidet sich die Vergütung je nach Maßnahmeart (z. B. Aktivierung, 
Qualifizierung, Umschulung, Reha Maßnahmen)?
 

6. Welche zusätzlichen Kosten (z. B. für Betreuung, sozialpädagogische Begleitung oder 
spezielle Reha Anforderungen) werden übernommen oder müssen von den Trägern 
selbst getragen werden?
 

7. Nach welchen gesetzlichen Grundlagen und Richtlinien (insbesondere nach SGB II + III) 
werden Maßnahmen in der allgemeinen Bildung sowie im Reha-Bereich ausgeschrieben 
und vergeben?
 

8. Welche spezifischen Regelungen gelten für die Vergabe von Reha-Maßnahmen im 
Vergleich zu regulären Bildungsmaßnahmen?
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9. Welche Kriterien entscheiden über die Auswahl eines Bildungsträgers – insbesondere 
im sensiblen Bereich der beruflichen Rehabilitation?
 

10. Welche fachlichen, personellen und organisatorischen Voraussetzungen müssen 
Bildungseinrichtungen erfüllen, um Maßnahmen in der Jugend- und Erwachsenen-
bildung sowie im Reha-Bereich durchführen zu dürfen?
 

11. Welche Zertifizierungen (z. B. AZAV-Zulassung) sind für allgemeine Maßnahmen und 
welche zusätzlichen Anforderungen speziell für Reha-Maßnahmen erforderlich?
 

12. Müssen Bildungsträger im Reha-Bereich besondere Nachweise erbringen 
(z. B. barrierefreie Ausstattung, medizinisch-therapeutische Kooperationen)?
 

13. Gibt es verbindliche Vorgaben zur Anzahl und Qualifikation des eingesetzten 
Personals pro Maßnahme?
 

14. Welche zusätzlichen Anforderungen bestehen an Fachpersonal in Reha-Maßnahmen 
(z. B. sozialpädagogische, psychologische oder medizinische Qualifikationen)?
 

15. Wie wird die Betreuungsrelation (Teilnehmer pro Fachkraft) in regulären Maßnahmen 
vs. Reha Maßnahmen festgelegt?
 

16. Wie wird der Erfolg bzw. die Wirksamkeit von Maßnahmen – insbesondere im Reha-
Bereich – gemessen (z. B. Integration in Arbeit, Stabilisierung der Erwerbsfähigkeit)?
 

17. Gibt es Unterschiede in der Erfolgsquote zwischen allgemeinen Bildungsmaßnahmen 
und Reha Maßnahmen?
 

18. Wie häufig werden Reha-Maßnahmen überprüft, angepasst oder neu ausgeschrieben?
 

19. Welche Kontrollmechanismen bestehen speziell im Reha-Bereich, um Qualität und 
Wirksamkeit sicherzustellen?
 

20. Wie erfolgt die Zuweisung von Teilnehmenden in Reha-Maßnahmen – freiwillig, 
verpflichtend oder auf Grundlage medizinischer bzw. psychologischer Gutachten?
 

21. Gibt es regionale Unterschiede in Sachsen im Vergleich zu anderen Bundesländern 
bei der Verfügbarkeit und Qualität von Reha-Maßnahmen?

 
Die Beantwortung der Informationsanfrage fällt in die Zuständigkeit der Bundesagentur für Arbeit. 
Daher liegt hierzu keine Zuständigkeit des Stadtrates vor. Die Stadtverwaltung verfügt über keine 
eigenen Daten oder Befugnisse, um die Anfrage in der Sache zu beantworten.
 
Freundliche Grüße
 
 
Dagmar Ruscheinsky
Bürgermeisterin




